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Mustermann, Max
86633 Neuburg an der Donau, Musterstr. 1

1. RECHNUNGSEMPFÄNGER
Das ist die Anschrift, an die wir Ihre Post senden. Der Rechnungsempfänger kann vom Vertragspartner abweichen.
Den Vertragspartner finden Sie unter Punkt 5.

2. KUNDENNUMMER UND RECHNUNGSEINHEIT
Unter einer Kundennummer können mehrere Energiearten mit verschiedenen Rechnungseinheiten geführt werden. Eine 
Rechnungseinheit umfasst alle Energieverträge, die auf einer Rechnung gemeinsam aufgeführt werden. Innerhalb Ihrer 
Kundennummer können Sie daher verschiedene Rechnungseinheiten haben. Die Kundennummer und Rechnungseinheit wird für den 
Zahlungsverkehr verwendet. Bitte geben Sie diese Nummern immer bei Überweisungen als Verwendungszweck an. Auch bei 
Rückfragen benötigen wir diese von Ihnen.

3. RECHNUNGSNUMMER
Jede Rechnung hat eine eigene Rechnungsnummer.

4. ABRECHNUNGSZEITRAUM
Für diesen Zeitraum wurde Ihr Verbrauch ermittelt und abgerechnet.

5. VERTRAGSPARTNER
Hier finden Sie den Namen und die Adresse des Vertragspartners. Diese Angabe benötigen
Sie auch für Ihre Steuererklärung. Der Vertragspartner ist nicht in jedem Fall auch der Rechnungsempfänger, siehe Punkt 1.

6. ENTNAHMESTELLE
Das ist die Anschrift, wo Energie oder Wasser verbraucht wird. Die Entnahmestelle kann von der Rechnungsanschrift abweichen. 

7. UMSATZSTEUER
Die Umsatzsteuer wird immer mit dem für den jeweiligen Zeitraum geltenden Umsatzsteuersatz abgerechnet. 

8. VERBRAUCHSKOSTEN
Bruttobetrag für die jeweilige Versorgungsart.

9. BEZAHLTE ABSCHLÄGE
Summe Ihrer geleisteten Zahlungen bis zum Rechnungsdatum. Hier finden Sie auch Überzahlungen.

10. BESTEHENDE FORDERUNGEN
Summer der noch ausstehenden Zahlungen bis zum Rechnungsdatum. Hier finden Sie auch sonstige Nebenkosten.

11. RECHNUNGSBETRAG/BESTEHENDES GUTHABEN
Summe aller Nettobeträge inklusive Umsatzsteuer. Handelt es sich bei dem Rechnungsbetrag um ein Guthaben, so ist dieses mit einem 
Minus ausgewiesen. Das Guthaben kann aus steuerlichen Gründen nicht mit Ihrem nächsten Abschlag verrechnet werden und wird 
Ihnen somit separat ausgezahlt. Liegt uns keine Bankverbindung von Ihnen unter Punkt 12 vor, benötigen wir diese rechtzeitig von 
Ihnen zur Guthabenauszahlung. 

12. BANKVERBINDUNG
Sofern wir eine gültige Bankverbindung von Ihnen auf der Rechnung ausweisen, wird der Rechnungsbetrag automatisch innerhalb der
Fälligkeit eingezogen. Dasselbe gilt für ein bestehendes Guthaben. 

13. FÄLLIGKEITEN
Hier finden Sie Ihre neuen Abschlagstermine. Wenn uns ein SEPA-Mandat vorliegt, buchen wir die Abschläge zu diesen Terminen von 
Ihrem Konto ab. 

14. ABSCHLAG
Ihr neuer Abschlag für die zukünftigen Zahlungstermine. Den Abschlag ermitteln wir nach Ihrem persönlichen Verbrauch und den 
aktuellen Preisen. In der Regel zahlen Sie im Jahr 11 Abschläge im Zeitraum von Februar bis Dezember. Im Januar ist kein Abschlag 
aufgrund der Rechnungserstellung fällig. Bitte beachten Sie die Anzahl der Abschläge auch beim Vergleich von Tarifen - je geringer die 
Anzahl der Abschläge, umso höher der Abschlagsbetrag. 
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15. VERTRAGSNUMMER
Jeder Vertrag (Strom, Erdgas, Wasser und Nahwärme) hat eine eindeutige Nummer

16. VERTRAGSGEGENSTAND
Hier finden Sie die aktuelle Tarifbezeichnung.

17. MARKTLOKATION
Die Marktlokations-ID ist die eindeutige Kennzeichnung des Ortes, an dem die Energie verbraucht wird. 

18. NUMMER DES MESSSTELLENBETREIBERS
Jeder Messstellenbetreiber hat eine eindeutige Identifikationsnummer.

19. MESSLOKATION
Die Messlokations-ID ist die eindeutige Kennzeichnung des Ortes, an dem die Energie gemessen wird. In der Nummer enthalten sind u.a. 
Angaben zum Land und dem zuständigen Netzbetreiber.

20. ZÄHLERNUMMER
Das ist die Nummer Ihres Stromzählers. Diese Nummer finden Sie auch auf Ihrem Zähler.

21. ZÄHLERSTAND ALT
Hier finden Sie den End-Zählerstand Ihrer letzten Abrechnung. Falls Sie noch keine Abrechnung zu diesem Zähler erhalten haben, sehen 
Sie hier Ihren Anmeldezählerstand.

22. ZÄHLERSTAND NEU
Hier finden Sie den Zählerstand, mit dem wir Ihre aktuelle Rechnung erstellt haben. Gab es im Abrechnungszeitraum mehrere sogenannte 
„Zeitscheiben“ z.B. aufgrund von Änderungen der Steuern und Abgaben, oder z.B. aufgrund von Zählerwechseln, wird für jede 
Zeitscheibe der zugehörige Verbrauch ermittelt. In der Regel wird dieser Zählerstand aufgrund einer vorherigen Ablesung vom System 
hochgerechnet. 

23. ABGELESENER ZÄHLERSTAND KUNDE
Die Zählerstände, die mit dem Ablesekennzeichen „Ablesung Kunde“ gekennzeichnet sind, geben den von Ihnen abgelesenen und 
gemeldeten Zählerstand an. Dieser abgelesene Zählerstand bildet die Grundlage der Hochrechnung zum 31.12. des Jahres.

24. VERGLEICHBARER ZEITRAUM VORJAHR
Hier finden Sie zum Vergleich den Vorjahresverbrauch. Dieser kann höher oder niedriger ausfallen, wenn einer der beiden 
Abrechnungszeiträume kein volles Kalenderjahr beträgt.

25. JAHRESVERBRAUCH IN KWH
Das ist der Gesamtverbrauch, den wir in dieser Rechnung abrechnen. 
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26. ZEITRÄUME
Bei unterjährigen Änderungen der Steuern und Abgaben, Preisänderungen oder z.B. aufgrund von Zählerwechseln wird der Verbrauch in 
die verschiedenen Zeiträume gegliedert. 

27. PREISBESTANDTEILE
Immer zum 01.01. eines Jahres (bzw. auch unterjährige Änderungen möglich) legt der Staat die gesetzlichen Abgaben und Umlagen neu 
fest. Diese werden entsprechend angepasst und in ihrer jeweiligen Höhe in den finalen Arbeitspreis und Grundpreis eingerechnet. Dies 
gilt auch für die Entgelte des jeweiligen Netzbetreibers, der die Zählergebühren und Netzentgelte an uns verrechnet. 

28. ZEITLICHE ANTEILE
Anzahl der abgerechneten Tage je Zeitscheibe. Beträgt der Abrechnungszeitraum kein volles Kalenderjahr, so werden die Preise anteilig 
der Tage berechnet. 
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29. JAHRESVERBRAUCHSÜBERSICHT 
Bei der Grafik können Sie Ihren aktuellen Verbrauch, mit dem der letzten Abrechnung vergleichen.
Ebenfalls ist ein Vergleich mit den durchschnittlichen Haushalts-Verbrauchswerten möglich. 

30. PREISBESTANDTEILE FÜR DAS FOLGEJAHR
Hier finden Sie alle derzeit bekannten Preisebestandteile für das aktuelle Jahr.  
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31. CO2-Kostenaufteilungsgesetz
Die „Information gemäß Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz“ dient der Aufteilung der Kohlendioxidkosten in 
Nebenkostenabrechnungen bei Mietverhältnissen. Die Werte entsprechen nicht der CO2-Abgabe nach BEHG.
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32. STROMKENNZEICHNUNG
Unter der Stromkennzeichnung versteht man die gesetzlich vorgeschriebene Information an 
Endverbraucher von Strom über dessen Erzeugung. Sie beinhaltet die anteilmäßige Aufteilung der 
Energieträger, aus denen der Strom erzeugt wird, welcher an Sie als Endverbraucher geliefert wird. 
Unsere Stromkennzeichnung weist jedoch den kompletten Unternehmensmix aus. Das heißt, wir bieten 
auch Ökostrom aus 100 % bayerischer Wasserkraft an, welche jedoch Anteilig im gesamten Mix 
verrechnet und mit dem Bundesdurchschnitt verglichen wird. 
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